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Sachgebiet 40 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU 

zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG) 
- Drucksachen 7/650, 7/4361 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1 Nr. 1: 

§ 1353 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft, 
insbesondere zu Treue und Beistand sowie zur Sorge für die 
gemeinsamen Kinder verpflichtet." 

Bonn, den 10. Dezember 1975 

Carstens, Stücklen und Fraktion 




